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An den Oberbürgermeister 
der Stadt Nümberg 1" 

. . Dr. Ulrich Maly ; 
Rathausplatz 2 

90403 Nümberg 

Sähr geehrter Herr Oberbürgenneister, 

wir stellen folgeoden Antrag: 

·a."" 1~At1~ 

1. Die Stadt Nümberg verzichtet 2015 auf verkaufsoffene Sonntage. 
' . 

Nürnberg 

2. Sollte der stadtrat anders entscheiden, beantragen wir die Prüfung der ReChtsmäßigkeit der 
· .· . . SOnntagsöffnungen unter Einbeziehung von Or. Johannes Unterrei1meier, München, als 

... :· GutaChteri . . . · .. 

:3: ·Bei AntrC~Qsbehandlung ist als externer Berater ein/e Vertreterio der Sonntagsallianz zur 
· AusssOhusssitzUng bzw. zur .Stetdtratsitzung einzuladen. Diese haben Rederecht. 

Begründu,.na .. zy 1: . ' ' ' 

Der RWA-Ausscliuss hat in seiner Sitzung am 5.11.2014 wieder vier verkaufsoffene. Sonntage ·ror 
2015 beschlossen. Anstatt sich mit der aktuellen Rechtsprechung :.zu· beschäftigen, wurde es als · 
gute Kompromisslösung dargestellt Dabei ergeben 2 plus 2 trotzdem vier, dies ist das maximale 
des Möglichen. Das u.E. unzureichende Sehandeln der rechtliche Grundsätze veranlassen uns zu 
ctiesem Antrag, Clamit der stadtrat dieses A.usscht.~ssergebnis Oberprüfen kann.: 
Die Vi~r Verkaufsoffenen Sanntage sind aus sozialen, kulturellen und religiöaen Grünpan 
älmllehnen.· Die'ReChtmäSSfg'keit ist minde&tens -Zweifelhaft. , · · ..... · "· · · ··· . : 

Das Bayerische Staa1:$ministerium fur Arbeit und SozialordnLing, Familie und Frauen hat in ihrer 
~qht§. 'f.4!lrQMRUrtQ.,O· nfich ·i·· 14 i.,~SchiG .festgelegt, .dass verkaufsoffene .Sonntage nur in den 
aa~joflen ~läi$Sjg "'"~' in' tte~ &ich ·die dazu notwenige Veranstaltung aus\_Yirkf;. · . · . ~... ., '. : ·. '·,, . . . . . ' ' 

Wie bereits mehrfaCh erörtert: ist es äußerst zweifelhaft ob·sich der Ostermarkt und das 
AltS~est ~m Hauptmarfd in der gesamten stadt (außer Südstadt) auswirkt · 

Wkil wer<:ten: ~~rc~ ladenf)ffnungen z.B. ·in l.;angwasser octer MögeldotfgfSreCtitfertigt? 
' • •' • "''' I ' ' 

~irie Umfrage: dir Sonntag~flianz 2012 während des. Altstadtfestes ergab, ·ctass der überwiegende 
Ba,~~~rfit1t9m ~en der ~öffnung und nicht wegen dem ~•cm• ~' :Her~olkSfestes 
in C!as.Frctnkerwmtti.im i~.~vrct$SSr'Urtct·~.XXXLutz in die SQqs~dt ~me,n. ·· · 

Hier~es~.~~ !1fpnr·~~r ~~~~ ~"liD~~;;~ ~~~. ae~· ~f1~ ~-~~rn~n"aÖg. 
PP Wlllt · a.~ch .. daran ersichUich, ~ais an den Sonntagen· des Ostermarktes und Altstadtfestes,. an 
dei:ieR k~i=le SOrihtägsverkautStage sind, in diefien stacnteilen keinerlei Besuchers1;röme . · · 

..... 
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' . 
festzu&tellen sind. Diese müssen aber bereitS ohne Sonntagsöffnungen vorhanden sein. 

· Beachtlich& überregionale. BesucherStröme im Verhältnis zur Wohnbevölkerung sind 
Voraussetzung fiir eine Sonntag&öffnuhg und dürfen nicht erst durch eine .Sonntagsöffnung 
ausgelöst werden. · 

' I 

Die zwei verkaufsoffenen Sonntage in der Südstadt werden mit dem Maifest auf dem AJ.Ifseßplau 
und. dem Herbstvolksfest begründet. Oie Behauptung, dass es BesucherstrOme in der Südstadt 
gibt, (z.B. Dianap~ Gibitzenhofstr. oder Landgrabenstr.) wenn vioanäe..S Herbstvolksfest Oder 
Maifest am Autseßplatl ist, ist nicht belegt .und ist augenSQheinlich weder an den Tagen mit 
Sonntagsöffnung noch an den HerbSt-· und Maifestsonntagen ohne SonntagsöffnLing d~r Fall. Hier 
gi.bt es keine Besucherströme. · · 

Auch hier existiert weder der nötige beachtliche überregionale. Besucherstrom noch der rechtlich 
vorgeschriebene örtliche Bezug und Z,usammenhang. · · · · 

!.!sründung zu 2 u. 3: 

: ·Die VerwaltUng weiSt häufig auf ein Urteil vom 17.9.1998 VGH Ansbach (22 N 98. 1 ß81) hin, in 
dem der Stadt angeblich das Rt:tcht eingeräumt wird die Verkaufsöffnungsgebiete selber fest :lU 
legen und für .die eine Ausstrahlung auf die ganze Stadt genügt. Dabei wird die am Anfang des 
$atßs stehende.Formulierung nMöalicherweise" .•.•.. hat die Stadt das Recht ..... " 
unterschlagen. · 

DeW~eiteren sind dSZL! folgende [)okumente heranzuziehen: 
Materialien: 

Urteil des Verfassungsgerichts vom 1. ~ber 2009: Ausnahmen dar verj(aufso1fenen Tagen dilifen nur durch einen 
· qem Sonntagsachutz gen:(ht werdenden ~nd erteilt wercten. ·· · 

Bekanntmachung des aayerischen staatsminis'tiiriums für Arbeit und Sozialordnung, Familia uM Frauan v•n 10 .. 11. 
2004 (AZ 12/369311104) zu Verkaufsoffenen Sonntagen, Reehl$vtlrordnllngen nach § 14 L.adSchiG: Eirw 
Ret:htsVfNQf'dnung darf nur aus Anlass vqn ·Messen, MIJrktftn odelr.IJhnfich&n V9ranatattunpn srta8Bsn wsffkJn, difJ 
geslgnet sind, einfm im VethliUtrlis zur Einwoh~hl betr4chtlicMn Besucherstrom anzu~ehen. Anlas$ fQr el~ . . 
R(l(:ht$vefflfdnung bflstMt daMr ~ wefln das Offenhalfen. w Verkauts$/lungfln im Vorltetgnmd $~eh~. Dat 
Ver0rtlnun(J81J8bet hat·injedem EinZ8/fal/ BinBn mngen M~ anzulegen und im W9 einer ~c:hgarechttim 
Progrt0$e zu priifen, ob die rkm Anlass bildende Veranstaltung eintm beträohtliehen Sesucherstrom a".hen wird. • 
. . . 

·1Jität1 d$$ Bay«isChM \ffli"waltunQ$9erichtsltc$ vom 31.03.11 (AZ. 22·sv 10.2367): .Verkaufsoffene Soontaga nach §14 
LadSchiG sind nur zuläsaig, wenn der Anla. 'gebende Maikt voo ait:h aual':letrichtliche Bea:ucherströr:ne armeht." 

Beschluss des Bayeri~n Verwaltungsgerichtshofs vom 08.04.11 (AZ. 22 es 11.845); .Verkaufa~ffnunQen nach §14 
LadSchiG $ind· nicht zulässig, wenn .Geschäfte von Besuchersträmen zu weit enttemt sind.'' . 

sthm~n c.W eht!maligen Qay~n ~tmninimertri Chli$tine Ha~LI8r vom 10.6.2011: MDie Fr.i~ saUtel sic;h. ·- -.. 
aber.~mindest ör11ich aufdie Be%it'ke beachränken, in denen die Veranataltung entweder statt findet oder sich · · 
~iQstsos auswirkt.· · . 

Mit .freundl!ch(!n Grüßen 
• I 


